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PERSONALPERSONAL

Beschreibung Listenpreis 

( € netto )

Std. 
Tagespauschale

32,00 €
300,00 €

Std. 
Tagespauschale

30,00 €
275,00 €

Std.
Tagespauschale

23,00 € 
210,00 €

Std.
Tagespauschale

50,00 €
400,00 €

Std.
Tagespauschale

30,00 €
275,00 €

Std.
Tagespauschale

23,00 €
210,00 €

Std.
Tagespauschale

37,00 €
350,00 €

Tagespauschale 450,00 €

Std.
Tagespauschale

27,00 €
250,00 €

Std.
Tagespauschale

23,00 €
210,00 €

Std.
Tagespauschale

51,00 €
490,00 €

Std.
Tagespauschale

35,00 €
330,00 €

Std.
Tagespauschale

20,00 €
190,00 €

Std.
Tagespauschale

48,00 €
450,00 €

Std.
Tagespauschale

37,00 €
350,00 €

Std.
Tagespauschale

27,00 €
250,00 €

Bezeichnung

Toningenieur 

Tontechniker

Tonassistent

Beleuchtungsmeister

Lichttechniker

Lichtassistent

Rigger

Bühnenmeister/Veranstaltungsleiter

Bühnenbauer

Dekorateur 

Medientechniker Steglos

Medientechniker

Medienassistent

Regietechniker

Kameramann Auf-/Abbau

Kameraassistent Betreuung



02

Beschreibung Listenpreis 

( € netto )

Std.
Tagespauschale

35,00 €
325,00 €

Std.
Tagespauschale

29,00 €
270,00 €

Std.
Tagespauschale

18,00 €
150,00 €

Bezeichnung

Elektromeister

Elektrofachkraft

Stagehand 

PERSONALPERSONAL

TRANSPORTETRANSPORTE

Beschreibung Listenpreis 

( € netto )

Einzelanlieferung oder Abholung inkl. Fahrer 140,00 €

Einzelanlieferung oder Abholung inkl. Fahrer 50,00 €

Einzelanlieferung oder Abholung inkl. Fahrer 40,00 €

Einzelanlieferung oder Abholung inkl. Fahrer 25,00 €

Einzelanlieferung oder Abholung inkl. Fahrer 17,50 €

Bezeichnung

Anlieferung/Abholung bis 7,5 t 
Berlin Innenstadt

Anlieferung/Abholung bis 3,5 t 
Berlin Innenstadt

Anlieferung/Abholung bis 3,0 t 
Berlin Innenstadt

Anlieferung/Abholung bis 2,8 t 
Berlin Innenstadt

Anlieferung/Abholung bis 2,2 t 
Berlin Innenstadt
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ALLGEMEINE MIETBEDINGUNGENALLGEMEINE MIETBEDINGUNGEN

1. Allgemeines 
a)	 Die folgenden Allgemeinen Mietbedingungen 
sind Bestandteil sämtlicher unserer Mietangebote 
und Mietverträge und finden auch für alle künftigen 
Mietverträge mit uns Anwendung. Soweit im 
Zusammenhang mit einem Mietvertrag und seiner 
Durchführung Lieferungen und Leistungen (z.B. 
Programmzusammenstellungen, Planungs-, Konst-
ruktions-, Montagearbeiten) erbracht werden, gelten 
hierfür zusätzlich unsere Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen, Unsere Allgemeinen Mietbedingungen 
gelten ausschließlich.

b)	 Entgegenstehende oder von unseren Mietbe-
dingungen abweichende Bedingungen des Mieters 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten 
ausdrücklich schriftlich Ihrer Geltung zugestimmt. 
Unsere Mietbedingungen gelten auch dann, wenn 
wir in Kenntnis entgegenstehender, von unseren 
Mietbedingungen abwachender Bedingungen des 
Mieters die Mietsache vorbehaltlos vermieten. Alle 
Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Mieter 
zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen wer-
den, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

c)	 Unsere Angebote sind freibleibend, sofern 
sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet 
werden. Der Mietvertrag kommt erst durch unsere 
Auftragsbestätigung oder durch Überlassung des 
Mietgegenstandes zustande. 

2. Mietgegenstand 
Gegenstand des Mietvertrages sind die in unserer 
Auftragsbestätigung aufgeführten Einzelgeräte, Wir 
behalten uns das Recht vor, die dort genannten 
Geräte durch qualitativ gleichwertige andere Geräte 
zu ersetzen. 

3. Mietzeit, Mietzins, Termine, höhere Gewalt 
a)	 Die Mietzeit beginnt und endet zu den jeweils 
in den Mietaufträgen angegebenen Zeitpunkten. 
Ist ein Beginn der Mietzeit nicht ausdrücklich ange-
geben, beginnt die Mietzeit mit dem Eintreffen des 
Gegenstandes bei dem Mieter. 

b)	 Der zu zahlende Mietzins Ist im Mietauftrag 
angegeben. Sollte ein Mietzins darin nicht enthalten 
sein, so gilt der üblicherweise für das vermietete 
Gerät von uns berechnete Mietzins. 

c)	 Geraten wir mit der rechtzeitigen Anlieferung 
des vermieteten Gerätes in Verzug, hat uns der 
Mieter eine angemessene Nachfrist zu setzen. 
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d)	 Kommt der Mieter in Annahmeverzug oder 
verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, 
so sind wir berechtigt, den uns insoweit entste-
henden Schaden einschließlich etwaiger Mehrauf-
wendungen ersetzt zu verlangen, Weitergehende 
Ansprüche bleiben vorbehalten.

e)	 Krieg, Streik. Aussperrung. Rohstoff- und 
Energiemangel, Betriebs- und Verkehrsstörung, 
Verfügungen von hoher Hand - auch, soweit sie 
die Durchführung des betroffenen Geschäfts auf 
absehbare Zeit unwirtschaftlich machen· sowie alle 
Fälle höherer Gewalt, auch bei unseren Lieferan-
ten, befreien uns für die Dauer der Störung und 
im Umfang ihrer Auswirkung von der Verpflichtung 
aus dem Mietvertrag. Solche Ereignisse berech-
tigen uns, von dem Vertrag ganz oder teilweise 
zurückzutreten, ohne dass der Mieter ein Recht auf 
Schadensersatz hat. 

4. Versand, Verpackung, Versicherung 
a)	 Die Versendung des Mietgegenstandes erfolgt 
nur in Standard-Verpackungen, Wird die Mietsache 
auf Verlangen des Mieters an einen anderen Ort 
als den Erfüllungsort versandt, so geht die Gefahr 
mit Übergabe der Mietsache an das Transport-
unternehmen oder beim Verladen auf eigene 
Fahrzeuge zum Zwecke des Transports an den 
Mieter auf den Mieter über. Der Versandweg und 
die Transportmittel werden von uns bestimmt, so-
weit nichts anderes vereinbart ist Dies gilt auch bei 
Wahl des Transportmittels und des Transportun-
ternehmens durch uns sowie auch dann wenn wir 
ausnahmsweise die Transportkosten tragen. Sollte 
sich der Versand aus Gründen, die der Mieter zu 
vertreten hat, verzögern, geht die Gefahr mit dem 
Tage des Zugangs der Anzeige der Versandbereit-
schaft auf den Mieter über. 

b)	 Beanstandungen wegen Transportschäden hat 
der Mieter unmittelbar gegenüber dem Transport-
unternehmen innerhalb der dafür vorgesehenen 
besonderen Fristen geltend zu machen. 

5. Zahlung des Mietzinses 
a)	 Falls der Mietzins nach dem Mietauftrag in 
einer einzigen Zahlung zu entrichten ist, ist dieser 
sofort nach Rechnungsstellung zu zahlen. Soweit 
der Mietzins nach Monaten berechnet wird, ist er 
monatlich im Voraus zu entrichten. 

b)	 Zur Entgegennahme von Schecks oder Wech-
seln sind wir nicht verpflichtet. Die Annahme von 

Schecks oder Wechseln erfolgt lediglich erfüllungs-
halber. 

c)	 Kommt der Kunde mit einer ihm obliegenden 
Zahlung in Verzug. Sind Wir – ungeachtet der Gel- 
tendmachung eines weiteren Verzugsschadens –  
berechtigt, bei Geschäften mit Verbrauchern Ver-
zugszinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszins-
satz gemäß § 247 BGB und bei Geschäften mit Un-
ternehmen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz 
gemäß § 247 BGB zu berechnen. 

d)	 Bei Geschäften mit Kaufleuten sind Zurück-
behaltungsrechte ausgeschlossen, soweit es 
sich bei den Gegenansprüchen des Mieters nicht 
um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte 
Gegenanspruche handelt Die Aufrechnung mit 
Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, soweit nicht 
mit einer durch uns anerkannten oder rechtskräftig 
festgestellten Forderung aufgerechnet wird. 

e)	 Bei Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Mie-
ters, insbesondere bei Zahlungsrückstand, können 
wir vorbehaltlich weiterer Ansprüche Sicherheiten 
verlangen sowie eingeräumte Zahlungsziele wider-
rufen. 

6. Gewährleistung, Schadenersatz 
a)	 Bei berechtigten Beanstandungen wegen Män-
geln der Mietsache werden wir nach unserer Wahl 
den Mangel beheben, die mangelhafte Mietsache 
durch eine mangelfreie ersetzen oder den Mieter 
aus dem Vertrag entlassen. Haben wir uns dafür 
entschieden, den Mangel zu beseitigen oder die 
mangelhafte Mietsache durch eine mangelfreie 
zu ersetzen, und steht fest, dass dies endgültig 
fehlgeschlagen ist. Ist der Mieter berechtigt, statt 
Minderung des Mietzinses auch eine Beendigung 
des Mietverhältnisses zu fordern. 

b)	 Wird die Mietsache auf Verlangen des Mieters 
untersucht und zeigt sich hierbei ein Mangel der 
Mietsache nicht, so hat der Mieter die uns hierdurch 
sowie durch etwaige Arbeiten an der Mietsache 
entstandenen Aufwendungen zu ersetzen.

c)	 Hat der Mieter die Mietsache bearbeitet oder 
Veränderungen an derselben vorgenommen, ist 
eine Gewährleistung wegen Mängeln an der Miet-
sache ausgeschlossen. 

d)	 Soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes 
vereinbart ist, gilt für unsere Haftung Folgendes: 
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Wir haften – gleich, aus welchem Rechtsgrund –  
nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn wir 
den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht oder schuldhaft eine wesentliche Ver-
tragspflicht verletzt haben. Der Haftungsausschluss 
greift nicht ein: 

	 wenn wir eine bestimmte Eigenschaft des 
	 Mietobjektes besonders zugesichert oder einen 
	 Mangel arglistig verschwiegen haben; 

	 bei der Verletzung von Leben, Körper oder 
	 Gesundheit des Mieters, die auf einer fahrläs-
	 sigen Pflichtverletzung oder einer vorsätz-
	 lichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines 
	 gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
	 des Vermieters beruhen;

	 im Falle der grob fahrlässigen Pflichtverlet-
	 zung durch einen Erfüllungsgehilfen oder der 
	 leicht fahrlässigen Verletzung einer wesent-
	 lichen Vertragspflicht ist die Schadensersatz-
	 haftung auf den vorhersehbaren, typischer-
	 weise eintretenden Schaden begrenzt. 

Im Übrigen ist unsere Haftung, insbesondere bei 
leichter Fahrlässigkeit, ausgeschlossen. 

e)	 Schadensersatzansprüche des Mieters wegen 
Verzuges oder Unmöglichkeit sind, außer im Falle 
des groben Verschuldens oder Vorsatzes, der Höhe 
nach auf den vereinbarten Mietzins des verzögerten 
oder ausgebliebenen Teils des Mietgegenstandes 
beschrankt.
 
7. Gebrauch und Unterhaltung des Mietgegen-
standes 
a)	 Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand 
in sorgfältiger Art und Weise zu gebrauchen, 
insbesondere die überlassenen Gebrauchsanwei-
sungen und Wartungs- und Pflegeempfehlungen 
sorgfältig zu beachten. Er ist weiterhin verpflichtet, 
den Mietgegenstand im vertragsgemäßen Zustand 
zu erhalten.

b)	 Die an dem Mietgegenstand angebrachten 
Seriennummern, Herstellerschilder oder andere 
Erkennungszeichen dürfen nicht entfernt, verdeckt 
oder in irgendeiner Weise entstellt werden. 

c)	 Zur Vornahme von Veränderungen, Einbauten, 
Anbauten und Ähnlichem am Mietgegenstand ist 
der Mieter nur mit unserer vorherigen schriftlichen 
Zustimmung berechtigt. Der Mieter ist auf unser 
Verlangen verpflichtet, bei Beendigung des Mietver-
trages den früheren Zustand des Mietgegenstandes 
auf eigene Kosten wiederherzustellen. Machen wir 
bei Beendigung des Vertrages von diesem Recht 
keinen Gebrauch und gibt der Mieter die Mietsache 
In dem von ihm hergestellten Zustand zurück, so 
kann der Mieter Ersatz der ihm für Veränderung, 
Einbau, Ausbau und Ähnlichem an der Mietsache 
entstandenen Aufwendungen nicht verlangen.

d)	 Der Mieter ist uns für alle Schäden verant-
wortlich, die aus dem nicht bedingungsgemäßen 
Gebrauch der Mietsache entstehen.

8. Untergang des Mietgegenstandes 
a)	 Während der Dauer des Mietvertrages trägt 
der Mieter die Gefahr des zufälligen Untergangs 
und der zufälligen Verschlechterung des Mietge-
genstandes, Derartige Ereignisse entbinden den 
Mieter nicht von der Einhaltung der im Mietvertrag 
übernommenen Verpflichtungen, insbesondere zur 
Zahlung des Mietzinses. Der Mieter ist verpflichtet, 
uns unverzüglich schriftlich von dem Eintritt eines 
dieser Ereignisse zu informieren. 

b)	 Ist der Untergang oder die Verschlechterung 
des Mietgegenstandes vom Mieter zu vertreten, so 
ist der Mieter verpflichtet, nach unserer Wahl den 
Mietgegenstand wieder in einen vertragsgemäßen 
Zustand zu versetzen oder den Mietgegenstand 
durch einen anderen gleichwertigen zu ersetzen 
und an uns zu übereignen oder uns den Wert des 
untergegangenen oder verschlechterten Mietge-
genstandes zu ersetzen. Machen wir von der Wahl 
des Wertersatzes Gebrauch, werden wir nach 
Möglichkeit dem Mieter einen gleichwertigen Miet-
gegenstand zur Fortsetzung des Mietverhältnisses 
überlassen. 

c)	 Der Mieter tritt bereits jetzt künftige Ansprü-
che auf Versicherungsleistungen, die Ihm aus 
abgeschlossenen Versicherungen in dem Falle 
zustehen, dass der Mietgegenstand aus vom Mieter 
zu vertretenden Gründen untergeht oder sich ver-
schlechtert, an uns ab.

9. Rechte Dritter, Informationspflichten 
a)	 Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand 
von sämtlichen. evtl. von Dritten in Bezug auf 
den Mietgegenstand geltend gemachten Rechten 
freizuhalten Werden derartige Rechte geltend ge-
macht, hat der Mieter uns hiervon unverzüglich zu 
unterrichten. Er wird uns Insbesondere unverzüglich 
telefonisch jede angedrohte oder bereits durchge-
führte Pfändung, Beschlagnahme oder sonstige 
Einwirkung Dritter auf die Geräte (z.B. im Rahmen 
einer Zwangsvollstreckung) unterrichten und uns 
dies innerhalb von 24 Stunden schriftlich oder 
fernschriftlich bestätigen, Der Mieter hat gegenüber 
Dritten unsere Eigentumsrechte deutlich kenntlich 
zu machen und im Bedarfsfalle Dritte hierauf beson-
ders hinzuweisen. 

b)	 Sämtliche Kosten für die Abwehr der Geltend-
machung von Rechten durch Dritte trägt der Mieter. 

10. Rückgabe des Mietgegenstandes 
a)	 Nach Beendigung der Mietzeit hat der Mieter 
den Mietgegenstand auf seine Kosten und Gefahr 
unverzüglich in ordnungsgemäßer Weise an uns 
zurückzugeben. 

b)	 Wird der Mietgegenstand vom Mieter verspätet 
zurückgegeben, so hat der Mieter, unbeschadet der 
weiteren Verpflichtung zum Schadensersatz, zumin-
dest den vereinbarten Mietzins bis zur Rückgabe 
der Mietsache zu entrichten. 

c)	 Wird der Mietgegenstand in nicht ordnungsge-
mäßem Zustand zurückgegeben, so hat der Mieter 
den uns daraus entstehenden Schaden zu erset-
zen, insbesondere für die Dauer einer evtl. Instand-
setzung den vereinbarten Mietzins zu entrichten. 

11. Rücktritt des Mieters 
Tritt der Mieter – gleich, aus welchem Rechtsgrund –  
vom Mietvertrag zurück, muss die Rücktrittserklä-
rung spätestens 7 Tage vor dem vereinbarten Mi-
ettermin beim Vermieter eingegangen sein. Erfolgt 
der Rücktritt später, ist der Mieter verpflichtet, dem 
Vermieter jeden in Anspruch genommenen Miettag 
voll und für restlich offen stehende Miettage ohne 
Nachweis eines Schadens 50 % des vereinbarten 
Mietpreises zu bezahlen, es sei denn, der Vermieter 
befindet sich im Lieferverzug. 

12. Bild- und Tonrecht
NIKKUS ist unwiderruflich berechtigt, die Produktion 
auf Bild- und Tonträgern jeder Art zu dokumentieren 
und aus dem Vertragsverhältnis resultierende Foto-, 
Video-, Film- und EDV-Aufnahmen sowie sonstige 
technische Reproduktionen zur Eigenwerbung oder 
zu redaktionellen Zwecken zu verbreiten oder zu 
veröffentlichen und zwar ohne Einschränkung des 
räumlichen, sachlichen oder zeitlichen Geltngsbe-
reichs, soweit sittliche Gesichtspunkte oder Persön-
lichkeitsrecht Dritter einer solchen Verbreitung nicht 
entgegen stehen. 

Soweit vom Kunden nicht ausdrücklich anders ge-
wünscht, wird NIKKUS das Recht eingeräumt, die 
erbrachten Leistungen auf der Homepage und ihren 
Werbemitteln unter Nennung des Kundennamens 
als Referenz abzubilden.

13. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Unwirksamkeit 
a)	 Erfüllungs- und Zahlungsort für sämtliche Ver-
pflichtungen aus dem Mietvertrag ist Berlin. 

b)	 Ist der Mieter Vollkaufmann, so ist Gerichtsstand 
für sämtliche Streitigkeiten aus dem Mietvertrag, 
auch aus dessen Gültigkeit, Berlin oder nach unse-
rer Wahl der allgemeine Gerichtsstand des Mieters. 

c)	 Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehen-
den Bedingungen unwirksam sein oder werden, 
wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen des Vertrages nicht berührt.

Stand: März 2011



Beratung | Disposition
Tel.: 	 +49 30 / 300 96 07 100
E-Mail: 	 auftrag@nikkus.de

Technische Planung
Tel.: 	 +49 30 / 300 96 07 120
E-Mail: 	 planung@nikkus.de

Einkauf | Logistik
Tel.: 	 +49 30 / 300 96 07 130
E-Mail: 	 logistik@nikkus.de

NIKKUS Veranstaltungstechnik GmbH
Wiebestraße 42-45
10553 Berlin

Tel.:	 +49 30 / 300 96 07 0
Fax:	 +49 30 / 300 96 07 200


